
So funktioniert die Wahl

Die Wahl·benachrichtigungFür die Kommunal·wahl müssen Sie 3 Regeln erfüllen:

1. Sie sind 16 Jahre alt oder älter.

2. Sie wohnen seit 3 Monaten oder länger 

in dem Ort, wo die Wahl ist.

3. Sie haben einen deutschen Personal·ausweis 

oder einen deutschen Reise·pass.

 Oder:

Sie haben einen Reise·pass 

aus einem Land in der  Europäischen Union.

Wenn diese Punkte für Sie stimmen, dann dürfen Sie wählen.

Wenn Sie wählen dürfen, dann bekommen Sie eine Wahl·benachrichtigung.

Das ist ein Brief oder eine Postkarte.

Die Wahl·benachrichtigung bekommen Sie 

spätestens 3 Wochen vor dem Wahl·tag mit der Post.

In der Wahl·benachrichtigung steht:

• Wann ist die Wahl?

• Wo ist die Wahl?

Der Ort heißt: Wahl·raum.

Das ist zum Beispiel: eine Schule.

• Ist der Wahl·raum barrierefrei?

Ein barrierefreier Wahl·raum bedeutet:

Sie können mit einem Rollstuhl

in den Wahl·raum fahren.

Vielleicht haben Sie 

keine Wahl·benachrichtigung bekommen. 

Dann fragen Sie beim Rathaus nach.

Gut zu wissen: 
Die Wahl·benachrichtigung und den Stimmzettel 

bekommt man oft gleichzeitig.  

Man kann den Stimmzettel zuhause ausfüllen.

und am Wahl·tag in den Wahl·raum mitnehmen. 

Dann müssen Sie ihn nur noch in die Wahl·urne stecken. 

Die Wahl·helfer zeigen Ihnen die Wahl·urne.




